
Deutscher Bundestag

Am 21. Oktober 2010 sind vom Europäischen Rat neue Leitlinien für beschäftigungspolitische
Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Strategie „Europa 2020“ beschlossen wor-
den. Sie bilden die gemeinsamen Prioritäten für die nationale Politik der Mitgliedstaaten im
Rahmen der koordinierten Beschäftigungsstrategie ab.

Ein Ziel der EU-Mitgliedstaaten ist gemäß
Artikel 2 des Vertrages über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV) die Errei-
chung eines hohen Beschäftigungsniveaus.
Die einzelnen Mitgliedstaaten haben sich
daher zur Förderung und Koordinierung ih-
rer Beschäftigungspolitik verpflichtet. In
Art. 148 AEUV (ex-Art. 128 EGV) wird der
verfahrensrechtliche Ablauf für die koordi-
nierte Beschäftigungsstrategie der EU gere-
gelt. Die beschäftigungspolitischen Leitlinien
sind dabei das wichtigste Steuerungsinstru-
ment. Für ihre Erstellung und Umsetzung ist
folgendes Verfahren vorgesehen:

Jährlich prüft der Europäische Rat anhand
eines gemeinsamen Berichts von Ministerrat
und Kommission die Beschäftigungslage in
den EU-Mitgliedstaaten und zieht entspre-
chende Schlussfolgerungen. Auf deren
Grundlage legt der Ministerrat auf Vorschlag
der Kommission mit qualifizierter Mehrheit
die beschäftigungspolitischen Leitlinien fest.
Zuvor werden jedoch das Europäische Par-
lament, der Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss, der Ausschuss der Regionen sowie
der Beschäftigungsausschuss angehört. Die
Mitgliedstaaten müssen gemäß Art. 148

Abs. 2 AEUV die Leitlinien berücksichtigen;
vollständige Umsetzung und Erreichung der
Kernziele sind jedoch nicht vorgeschrieben.

Jeder Mitgliedstaat berichtet dem Ministerrat
sowie der Kommission jährlich über die
Durchführung seiner Beschäftigungspolitik.
Anhand dieser Berichte und nach einer Stel-
lungnahme des Beschäftigungsausschusses
prüft der Ministerrat die Umsetzung der Leit-
linien und kann den Mitgliedstaaten mit
qualifizierter Mehrheit Empfehlungen geben.
Schließlich erstellen Ministerrat und Kom-
mission einen neuen Jahresbericht für den
Europäischen Rat.

Beschäftigungspolitische Leitlinien wurden
erstmals beim Beschäftigungsgipfel in Lu-
xemburg 1998 formuliert. Ab 2005 wurden
sie im Rahmen der modifizierten Lissabon-
Strategie für Wachstum und Beschäftigung
in die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der
Europäischen Union integriert und sind nun
zentrales Instrument der im März 2010 auf-
genommenen Wirtschaftsstrategie „Europa
2020“, der neuen Zehnjahresstrategie „für
Beschäftigung und intelligentes, nachhalti-
ges und integratives Wachstum“. Sie stehen
damit in engem Zusammenhang mit dem
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gesamtwirtschaftlichen Ansatz der EU.

Die neuen beschäftigungspolitischen Leitli-
nien vom 21. Oktober 2010 nehmen Bezug
auf drei der fünf Kernziele des neuen strate-
gischen Konzepts der EU und spiegeln damit
die besondere Bedeutung dieses Politikbe-
reichs wider. Sie lauten im Einzelnen:

Erhöhung der Beschäftigungsquote von
Frauen und Männern, Abbau der strukturel-
len Arbeitslosigkeit und Förderung der Ar-
beitsplatzqualität
Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, die
vom Europäischen Rat bestätigten Grundsät-
ze über Flexibilität und Sicherheit verstärkt
in ihre Arbeitsmarktpolitik zu integrieren.
Die Erwerbsbeteiligung insbesondere von
Frauen soll erhöht und der Ungleichbehand-
lung von Männern und Frauen auf dem Ar-
beitsmarkt soll entgegengewirkt werden. Zu-
dem soll die strukturelle Arbeitslosigkeit
abgebaut werden.
Beschäftigungspolitisches Kernziel ist es, die
Beschäftigungsquote der 20- bis 64-jährigen
Frauen und Männer bis zum Jahr 2020 auf
75 % zu erhöhen. Dafür sollen unter ande-
rem junge Menschen, ältere Arbeitnehmer
und gering qualifizierte Arbeitskräfte inten-
siver am Erwerbsleben beteiligt und Migran-
ten besser integriert werden.

Heranbildung von Arbeitskräften, deren
Qualifikationen den Anforderungen des
Arbeitsmarkts entsprechen, und Förderung
des lebenslangen Lernens
Von den Mitgliedstaaten wird erwartet, dass
sie Produktivität und Beschäftigungsfähig-
keit durch ein angemessenes Bildungs- und
Qualifikationsangebot fördern, um der aktu-
ellen und zukünftigen Nachfrage nach Fach-
kräften auf dem Arbeitsmarkt zu entspre-

chen. Dies soll einerseits durch hochwertige
Ausbildungsangebote und eine attraktive
berufliche Weiterbildung sowie andererseits
durch wirksame Anreize zum lebenslangen
Lernen für Menschen mit und ohne Beschäf-
tigung gewährleistet werden.
Ein Kernziel wird hierzu nicht formuliert.

Steigerung der Qualität und Leistungsfähig-
keit der allgemeinen und beruflichen Bil-
dungssysteme auf allen Ebenen und Verbes-
serung des Zugangs zur Hochschulbildung
oder zu einer gleichwertigen Bildung
Die Mitgliedstaaten sind dazu angehalten, in
das allgemeine und berufliche Bildungswe-
sen zu investieren, damit allen Menschen in
der EU Zugang zu einer qualitativ hochwer-
tigen Bildung geboten werden kann. Da-
durch sollen das Qualifikationsniveau der
Beschäftigten angehoben und die Mitglied-
staaten in die Lage versetzt werden, auf die
sich rasch wandelnden Erfordernisse mo-
derner Arbeitsmärkte zu reagieren.
Das Kernziel ist die Senkung der Schulab-
brecherquoten auf unter 10 % und die Erhö-
hung des Anteils der 30- bis 34-Jährigen mit
Hochschul- oder gleichwertigem Abschluss
auf mindestens 40 %.

Bekämpfung von gesellschaftlicher Aus-
grenzung und Armut
Als wesentlicher Aspekt der integrierten
Strategien der Mitgliedstaaten zur Verhinde-
rung und Verringerung von Armut und ge-
sellschaftlicher Ausgrenzung und zur Teil-
habe am gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Leben wird die Schaffung von mehr
Beschäftigungsmöglichkeiten bezeichnet.
Kernziel ist, mindestens 20 Mio. Menschen
in der EU vor Armutsrisiko und gesellschaft-
licher Ausgrenzung zu bewahren.

Quellen:
– Beschluss des Rates vom 21. Oktober 2010 über Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitglied-

staaten (2010/707/EU)
– Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010: Strategie Europa 2020 - Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges

und integratives Wachstum (KOM(2010) 2020 endg.)
– Internetportal der Europäischen Kommission: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=108&langId=de

Verfasser: RD Arnold Bug / RRef Ingmar Scholtz, Fachbereich WD 6 – Arbeit und Soziales, Tel.: (030) 227-38646,
E-Mail: vorzimmer.wd6@bundestag.de

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=108&langId=de

